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Stellenausschreibung 

 

Bei der Senatorin für Kinder und Bildung ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt im  
Referat 12, Juristische Dienstleistungen, Ausbildungsförderung der Arbeitsplatz 122-11 
mit einer/einem  
 

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter 
Besoldungsgruppe A 11 BremBesO bzw. Entgeltgruppe 11 TV-L 

 
 

mit voller Wochenstundenzahl zu besetzen. 
 
Der Arbeitsplatz umfasst im Wesentlichen folgenden Aufgaben: 

• Bearbeitung der Angelegenheiten des Schulrechts 

• Redaktion Bremer Schulblatt 

• Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren im Rahmen von Schulvermeidung sowie 
diesbezügliche Grundsatzfragen 

• Bearbeitung von Haftpflichtverfahren und Verfahren im Rahmen der gesetzlichen Unfallver-
sicherung sowie diesbezügliche Grundsatzfragen 

• Mitwirkung an Normsetzungsverfahren 

• Prozesskostenabwicklung 
 

Der Aufgabenzuschnitt kann sich aufgrund organisatorischer Umgestaltungen innerhalb 
des Referats ggf. noch verändern. 

 

Vorausgesetzt werden: 

• Laufbahnbefähigung für das erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2, abgeschlossene 
Ausbildung zum/r Verwaltungsfachwirt/in oder eine gleich zu bewertende berufliche Qualifi-
kation 



• Sicherer Umgang mit den gängigen PC-Programmen sowie die Bereitschaft, vorhandene 
Kenntnisse zu vertiefen und anzuwenden 

• Gute Kenntnisse des allgemeinen Verwaltungsrechts 

 

Erwartet werden: 

• Erfahrungen in selbständiger Aufgabenwahrnehmung 

• Kommunikationsfähigkeit und Beratungskompetenz 

• Organisations- und Koordinierungsgeschick 

• Kreativität, Flexibilität und Konfliktfähigkeit 

• Teamfähigkeit 

 

Wünschenswert: 

Kenntnisse und Erfahrungen im Ordnungswidrigkeitsrecht 

 

Haben Sie Interesse?  
Dann bewerben Sie sich bitte mit den üblichen Unterlagen (u. a. aktuelle Beurteilung bzw. Zeug-
nisse, Lebenslauf, Tätigkeitsbericht) bis zum 
 

04. Juli 2017 
bei  

Die Senatorin für Kinder und Bildung  
OKZ: 112-11  

Rembertiring 8-12, 28195 Bremen 
oder per E-Mail: Stellen.SKB@bildung.bremen.de  

 
Kennziffer: 122-11/ 2017 (bitte unbedingt angeben) 

 
Für nähere Auskünfte steht Ihnen Herr von Lührte, Tel. 0421 / 361 – 4816 zur Verfügung. 
 
Bewerbungshinweise: 

Bitte fügen Sie Ihren Bewerbungsunterlagen keine Originalzeugnisse und -bescheinigungen 
bei. Bitte verwenden Sie auch keine Mappen und Folien. Die Bewerbungsunterlagen werden 
nur auf Wunsch zurückgesandt, falls Sie einen ausreichend frankierten Rückumschlag beifü-
gen. Andernfalls werden die Unterlagen bei erfolgloser Bewerbung bis zum Ablauf der Frist 
gemäß § 15 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) aufbewahrt und anschlie-
ßend vernichtet. 

Bitte geben Sie mit den Bewerbungsunterlagen eine Einverständniserklärung zur Einsicht-
nahme in Ihre Personalakte ab. 

Diese Stelle ist auch für Teilzeitkräfte geeignet. 

Die Senatorin für Kinder und Bildung fördert seit 2015 die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.  

Schwerbehinderte Bewerberinnen bzw. Bewerber haben bei im Wesentlichen gleicher fachli-
cher und persönlicher Eignung Vorrang.  

Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund werden begrüßt. 

Um die Unterrepräsentanz von Frauen in diesem Bereich abzubauen, sind Frauen, wenn sie 
die gleiche Qualifikation wie männliche Bewerber haben, vorrangig zu berücksichtigen; sofern 
nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Frauen werden deshalb 
ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. 

 
Im Auftrag 
gez. Otto 
 


